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Unterweisungsinhalt:  
Selbstständiges Füllen von Tauchflaschen 
  
1. Zugang und Berechtigung 

• Individueller Zugang: Der Zutritt zum Füllraum erfolgt über das Zahlenschloss. Der Code ist 
persönlich und darf nicht an Dritte weitergegeben werden. Nach dem Füllen ist der Raum wiederum 
mit dem Code abzusperren. Das Schloß speichert die Zutritte, die mit dem Logbuch abgeglichen 
werden können. 

• Zutrittsverbot: Der separate Kompressorraum darf unter keinen Umständen betreten werden. 
• Mindestalter: Die selbstständige Bedienung ist erst ab 18 Jahren gestattet. 
• Eigengebrauch: Es dürfen nur Flaschen für den Eigengebrauch gefüllt werden. 

2. Dokumentationspflicht (Logbuch) 
Jeder Füllvorgang muss zwingend im ausliegenden Logbuch dokumentiert werden: 

• Name des Füllenden. 
• Datum und Uhrzeit (Timestamp). 
• Anzahl und Größe der gefüllten Flaschen. 
• Unterschrift 

3. Vor dem Füllen: Flaschen-Check 
Das Mitglied ist verantwortlich für die Prüfung der zu füllenden Flasche: 

• TÜV-Frist: Die Prägung der nächsten wiederkehrenden Prüfung darf nicht überschritten sein. 
• Sichtprüfung: Keine groben Mängel an Flasche oder Ventil (z.B. starke Korrosion, deformierte 

Gewinde). 

4. Der Füllvorgang 

• Sicherung: Flaschen müssen während des Füllens sicher stehen / gegen Umfallen gesichert sein. 
• Überwachung: Die Füllleiste darf während des Vorgangs nicht unbeaufsichtigt gelassen werden. 
• Maximaldruck: Der auf der Flasche angegebene Betriebsdruck darf nicht überschritten werden 

(Druckanstieg durch Erwärmung beachten). 

5. Nach dem Füllen 

• Dichtheit: Kurze Sicht- und Hörprüfung der Flaschenventile nach dem Abklemmen. 
• Ordnung: Füllschläuche druckentlasten und ordnungsgemäß zurückhängen. 

6. Störungen und Verbot von Eigenleistung 

• Reparaturverbot: Veränderungen oder Reparaturen an der Füllleiste, den Schläuchen oder der 
Anlage sind strengstens untersagt. 

• Meldepflicht: Bei Undichtigkeiten an der Anlage, ungewöhnlichen Geräuschen oder Defekten ist 
der Füllvorgang sofort abzubrechen und der Gerätewart umgehend zu informieren. 

• Sperrung: Bei Gefahr ist der Raum zu verlassen und der Zugang für andere (z.B. durch Hinweis 
am Schloss) zu sperren. 
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